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2. März 1850 dem Prouinziallandtcige obliegt, zwei Abgeordnete und zwei Stell¬
vertreter auf die Dauer vuu 2 Jahren mit der Maßgabe wählen, daß die Wahlen
jedenfalls fo lange zu gelten haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vor¬
genommenhat."

Düsseldorf, den 18. Mai 1899.

Der ProvinzialllNsschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 24.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

über

den Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung verschiedeuerVestimmuugeu des Allge¬
meinen Berggesetzes twm 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-, Traß- uud Basalt-

lcwabrüche in deu liuksrheiuischenLaudestheilen.

Im Auftrage des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe hat der Herr ObervMdcut
mit Schreiben vom 19. Januar 1899

1. einen Gefetzentwurf,betreffendAusdehnunguerfchiedener Vestimmuugeudes Allgemeinen
Berggesetze« vom 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-,Traß- uud Basaltlavabrüche
in den linksrheinischenLandestheilen,

2. Begründung des Entwurfs,
3. Abschrift eines Allerhöchsten Erlasfes vom 10. Januar 1899

mit dem Ersuchen überfandt, dm Gesetzentwurf dem Provinziallaudtage der Nheiuprouiuz zur
Begutachtung vorzulegen.

Die aufgeführten Anlagen sind hierbei abgedruckt.
Der Proviuzialausschuß hält die Ausführuugcn der dem GesetzeutwurfbeigegebenenBe¬

gründung für zutreffend und beantragt
„der Provinziallandtag wolle sich für den Erlaß des Gesetzes aussprecheu".

Düsseldorf, den 28. Januar 1899.

Der Provinzialansschuß:
Ianßen, l>. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Gesetzentwurf,
betreffend

die Ausdehnung verschiedenerBestimmungen des Allgemeinen Berggesetze«
vom 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-,Trutz- uud Basaltlavabrüche

in den linksrheinischenLandestheilen.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen :c. verordnen unier Zustimmung
beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie für die linksrheinschenLandestheile, was folgt:

Artikel I.

An die Stelle des § 214 des Allgemeinen Berggesetzesvom 24. Juni 1865 treten
folgendeNestimmungen:

In den linksrheinischenLandestheilen sind die Dachschieferbrüche,die Traßbrüche und
die Vasaltlavabruche der polizeilichen Beaufsichtigungdurch die Bergbehörde unterworfen.

8 214a.
Auf die sämmtlichenDachschiefer-, Trah- und Vasaltlavabruche kommen die nachfolgenden

Vorschriftendes AllgemeinenBerggesetze vom 24. Juni 1865 in der Fassung des Gesetzes vom
24. Juni 1892 zur Anwendung:

1. Aus Titel III Abschnitt 1, „von dem Vergwerkseigenthum im Allgemeinen", die
8§ 58 uud 59;

2. Titel VII, „von den Knappschaftsvereinen",88 165 bis 186;
3. Titel VIII, „von den Bergbehörden", 88 18? bis 195;
4. Titel IX, „von der Bergpolizei", 88 196 bis 209a;
5. aus Titel XII, „Schlußbestimmungen",8 242.

8 214 d.
Auf die unterirdischbetriebenen Dachschiefer-,Trah- und Vasaltlavabruche kommenaußer¬

dem noch zur Anwendung: . ^ _ „ <.<> ^ r- «„
Titel III Abschnitt 3 „von den Bergleuten und den Betnebsbeamten" §§ 80 bis 93

mit der Maßgabe/ daß, soweit Knappschaftsvereinenicht errichtet sind, die in 8 92 bezeichneten
Geldstrafen derjenigen Mfskasse zufallen, welcher der Arbeiter angehört, in Ermangelung emer
solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Ort bestehenden, von der Gememdebehorde
zu bestimmendenKasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse.

8 214«.
Auf die unterirdisch betriebenen Dachschieferbrüche kommen ferner noch zur Anwendung:
1. aus Titel III, Abschnitt1 „von dem Vergwerkseigenthumim Allgemeinen" d.e 88 60

bis 63 einschließlich;



350 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 24.

2. aus Titel III, Abschnitt2 „von dem Betriebe und der Verwaltung" die M 66 bis
79 einschließlich;

3. Titel V, Abschnitt 1 „von der Grundabtretung", §§ 135 bis 14? nebst der zuge¬
hörigen Uebergangsbestimmungdes ß 241 mit der Maßgabe, daß die Grundabtretung
nur insoweit gefordert werden kann, als die Benutzung eines fremden Grundstücks
zur Anlage von Wegen, Eisenbahnen, Kanälen, Wasserläufen und Hülfsbauen zum
Zwecke des Grubenbetriebes und des Absatzesder Bergwerkserzeugnissenothwendig ist;

4. Titel V, Abschnitt2 „von dem Schadenersatze für Beschädigungen des Grundeigen¬
thums" §§ 148 bis 152 mit der Maßgabe, daß § 152 keine Anwendung findet,
insoweit darin von den Arbeiten des Muthers die Rede ist.

8 214 ä.
Wird ein Dachschiefer, Traß- oder Bafaltlavabruch in den linksrheinischenLandestheilen

von mehreren Personen gemeinschaftlich betrieben, fo sind diese, sofern ihre Vertretung nicht durch
die allgemeinen Gesetze geordnet ist, verpflichtet,mittelst notarieller oder gerichtlicher Urkunde einen
im Inlande wohnenden Repräsentanten zu bestellen, dein die Vefugniß zusteht, alle Vorladungen
und andere Zustellungen an die Betheiligten mit voller rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen
und letztere bei den Verhandlungen mit der Bergbehörde, den Knappschaftsvereinenund anderen
auf den Bergbau bezüglichen Instituten und Korporationen zu vertreten.

Dasselbe gilt, wenn der Alleineigenthümer eines solchen Bruches im Auslande wohnt.
Wird ein Repräsentant auf die Aufforderung der Bergbehörde nicht binnen einer Frist

von drei Monaten bestellt und unter Einreichung der Vestallungsurkundenamhaft gemacht, so ist
die Bergbehörde befugt, bis dahin, daß dies geschieht, einen Repräsentanten zu bestellen und ihm
eine angemessene,von den Betheiligten aufzubringende und nötigenfalls im Verwaltungswege
exekutivisch einzuziehendeBelohnung zuzusichern. Die Aufforderung gilt für zugestellt, wenn sie
mindestens zwei Betheiligten behändigt ist.

Der von der Bergbehörde bestellte interimistischeRepräsentant hat die Befugnisse des
gewählten Repräsentanten, insofern die Bergbehörde keine Beschränkungeneintreten läßt.

Artikel II.

An die Stelle der im § 80 l, Abs. 2 Ziffer 3 und im § 80 i des AllgemeinenBerg¬
gesetzes, sowie im Artikel VIII Absatz 2 des Gesetzes vom 24, Juni 1892 bestimmten Termine
treten für die in dem gegenwärtigen Gesetze bezeichneten Betriebe der 1. Januar 1899, der
1. April 1899 und der 1. Juni 1900.

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1900 in Kraft. Mit seiner Ausführung wird der
Minister für Handel und Gewerbe beauftragt.

Urkundlich:c.
Gegeben:c.
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Begründung.

Nach 8 214 des AllgemeinenBerggesetze vom 24. Juni 1865 (G. S. S. 705) sind in
den linksrheinischen Lmidestheilendie Dachschieferbrttche, die Traßbrücheund die unterirdisch betriebenen
Mühlsteinbrücheder polizeilichen Beaufsichtigungdurch die Bergbehörde unterworfeil, obwohl Dach-
schiefer, Trah und Mühlsteine in den genannten Landestheilcn nicht zn den nach Bergrecht ver-
leihbarcn Mineralien gehören, sondern dem Gnmdcigeuthümer zusteheu. Die Unterstellung der
fraglichen Betriebe unter die bergpolizeiliche Aufsichtwar aber schon durch die frühere frauzüsischc
Gesetzgebung vorgesehen und ist als sachgemäß und dem Bedürfnisse entsprechend in der Preußischen
Gesetzgebung beibehalten worden. Demgemäß erklärt § 214 a. a, O. an erster Stelle den 9. Titel
des Allgemeinen Berggesetze „von der Bergpolizei" ans die genannten Brüche anwendbar, außer¬
dem noch die Vorschriften des ?. Titels dieses Gesetzes„über die Knappschaftsvereine". Die
übrigen Bestimmungen des AllgemeinenBerggesetzesbleiben hiernach für die in Rede stehenden
Betriebe außer Anwendung.

Die thatsächlicheBedeutung der letzteren ergiebt sich daraus, daß im Jahre 1895
133 Dachschieferbrüche mit zufammen 1648 Arbeitern,
263 Mühlsteinbrüchemit zusammen 2448 Arbeitern und
223 Traßbrüche mit zusammen 1065 Arbeitern

in Betrieb und unter der Aufsicht der Bergbehörde gestanden haben. Betriebe mit nmnhaster
Arbeiterzahl finden sich insbesondere beim Dachschieferbergbau:in 1895 waren hierbei neben
zahlreichenkleineren Betrieben fünf Gruben mit einer Belegschaftzwifchen 50 und 100 Arbeitern
und drei Gruben mit einer Belegschaftzwischen 100 und 200 Arbeitern vorhanden. Die Dach¬
schieferbrüche werden zur Zeit ausschließlich unterirdisch,die Traßgcwinnungen ausschließlich oberirdisch
betrieben; jedoch sind Verschiebungenin dieser Beziehung für die Zukunft nicht ausgeschlossen.Die
unter der Aufsichtder Bergbehörde stehendenMühlsteinbrüchewerden theilweise unter, zum Theil
aber auch über Tage betrieben. Da nach dem Wortlaut des Gesetzes aber nur die unterirdisch
betriebenen Mühlsteinbrüche Gegenstand der bergpolizeilichenAufsicht bilden sollen, so wird auf
diese Unstimmigkeit zwischen der gesetzlichen Vorschrift und dem thatsächlichen Zustande später
(unter III) noch zurückzukommen sein.

I. Dadurch nun, daß auf fämmtliche in Rede stehendenBetriebe nach Vorschrift des
8 214 die Bestimmungen über die VergpolizeiAnwendung finden, wird es ermöglicht,die erforder»
lichen Anordnungen zum Schutze ihrer Arbeiter gegen Gefahren für Gefuudheit uud Leben zu
treffen. Ebenfo wird durch die Anwendbarkeitder gesetzlichenVorschriften über die Knappschafts¬
vereine geeignete Fürsorge für diese Arbeiter und ihre Hinterbliebenenauf dem Gebietedes Arbeiter¬
versicherungswesensgewährleistet. Auch ist, insoweit die fraglichenBetriebe oberirdisch —über
Tage — betrieben werden, in Beziehung auf die sonstigenZweige des Arbeiterschutzes genügende
Fürsorge getroffen, da nach § 154 der Neichsgewerbeordnungauf die in oberirdischen Brüchen und
Gruben beschäftigten Arbeiter die Vorfchriften der 8s 134 bis 139 d der Gewerbeordnung, die
Verhältnisse der Fabrikarbeiter betreffend, entsprechende Anwendung finden. Zu einer Aenderung
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oder Ergänzung dieser Vorschriften der Gewerbeordnung liegt aber in den besondernVerhältnissen
der linksrheinisch,oberirdischbetriebenen Traß-, Dachschiefer- und Mühlsteinbrüchekein Anlaß vor.
In den §8 214 und 214 a des Entwurfs ist daher für diese oberirdischenBetriebe der bisherige
Rechtszustandunverändert beibehalten worden.

Wenn in ß 214»., abgesehenvon den im ursprünglichen § 214 benannten berggesetzlichen
Bestimmungen, auch noch die §§ 58 und 59 sowie der VIII. Titel des Berggesetzes auf die
fraglichen Betriebe anwendbar erklärt werden, so ist dies weniger der Sache, als nur der Form
nach eine Neuerung, da nach Annahme der Praxis diese letzteren Vorschriften für die im ß 214a
bezeichneten Betriebe auch schon früher gegolten haben.

II. Anders gestaltet sich aber die Rechtslage in Beziehung auf den Arbeiterfchutz bei deu
unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben. Diese gehören zum „Bergwesen" im Sinne des
8 6 der Reichsgewerbeordnung,deren Vorschriften daher hierauf nur insoweit Anwendung finden,
als sie ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. Durch ß 154a a. a. O. sind aber auf die
unterirdisch betriebenen Brüche und Gruben ausdrücklich anwendbar erklärt nur die §§ 115 bis
119a, enthaltend im Wesentlichendie Vorschriften wider das Trucksystem, die §§ 135 bis 139a
über die Beschäftigung jugendlicherund weiblicherArbeiter, § 1391» über die Gewerbeaufsicht und
die §§ 152 und 153 über die sogenannte Koalitionsfreiheit; außerdem finden noch Anwendung
die Bestimmungen über die Sonntagsruhe in den W 105a und ff., die besondere Vorschrift des
§ 154a, wonach Arbeiterinnen in Betrieben der genannten Art nicht unter Tage befchäftigt werden
dürfen und die zu den vorstehendgenannten Vorschriften gehörigenStrafbestimmungen. Dagegen
fehlt es hier an einer gesetzlichen Regelung, insbesondere hinsichtlich folgender Punkte:

1. Verpflichtungminderjähriger Personen zur Führung von Arbeitsbüchern (§§ 10? bis
114 der Gewerbeordnung);

2. Besuch der Fortbildungsschulen(§ 120);
3. Kündigungsfristen und Gründe sofortiger Entlassung uud sofortigen Austritts aus der

Arbeit (U 122 bis 124u);
4. Haftung des Arbeitgebers wegen Verleitung des Arbeiters zum Bruch des Arbeits¬

vertrages (ß 125);
5. Verhältnisse der Vetriebsbeamten (W 133a bis 133o);
6. Vereinbarung von Schadenersatz für rechtswidrige Auflösung des Arbeitsverhältnisses

E 134 Abs. 2);
7. Erlaß von Arbeitsordnungen (§§ 134a bis 1341»).
Bekanntlichbetreffen die unter 1—7 angeführten Bestimmungen Verhältnisse, welche für

die eigentlichenBergarbeiter durch die Novelle zum AllgemeinenVerggesetzvom 24. Juni 1892
(G. S. S. 131 ff.) in den §§ 80 bis 92 der jetzigen Fassung dieses Gesetzes ihre besondere
Regelung nach dein entsprechenden Vorgang der Gewerbeordnunggefunden haben.

Unzweifelhaftist es nicht unbedenklich, die zahlreichen Arbeiter der linksrheinischenunter¬
irdischenVruchbetriebe eines wesentlichenTheiles desjenigen Schutzes ihrer Interessen entbehren
zu lassen, den das Gesetz im Allgemeinen für erforderlicherachtet hat. Diesem Bedenkenhat auch
schon eine bei Gelegenheit der Berathung der Berggesetznovellevom 24. Juni 1892 gefaßte
Resolution des AbgeordnetenhausesAusdruck gegeben,wodurch die Staatöregierung ersucht wurde,

den Erlaß eines Gesetzes in Erwägung zu nehmen, durch welches Bestimmungen des
Allgemeinen Berggefctzcs,namentlich diejenigen über die Bergleute W 80 bis 92)
außer auf den Eifensteinbergbcm im Herzogthmn Schlesien und den Salzbergbau in
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der Provinz Hannover nöthigenfalls auch auf sonstige, unterirdisch betriebene
Brüche ausgedehnt werden.

Für den Schlesischen Eisenerzbergbauund den HannoverschenStein- und Kalisalzbergbau
ist dieser Resolution durch die Gesetze vom 8. April 1894 (G. S. S. 41) und 14. Juli 1895
(G. S. S. 295) Folge gegeben worden. In entsprechender Art auch für die in § 214 des All¬
gemeinenBerggesetzes bezeichneten unterirdischenBetriebe Fürsorge zu treffen, empfiehlt sich nicht
bloß im Interesse der dabei beschäftigtenArbeiter, sondern auch ihrer Arbeitgeber. Denn die
Berichte der betheiligten örtlichen Bergbehördenlassen erkennen,daß die gegenwärtigemangelhafte,
auf zum Theil veraltetem Herkommenberuhende Ordnung der Arbeiterverhältnisseeiner gedeihlichen
Fortentwickelungder fraglichenBetriebe — deren, wie später noch naher darzulegen sein wird,
insbesondereder linksrheinische Dachschieferbcrgbau durchaus fähig ist — vielfach hemmendim Wege
steht. Es ist deshalb in Aussicht genommen,durch § 214 d auf die mehrbezeichneten unterirdischen
Bruchbetriebeauch den 3. Abschnittdes III. Titels des AllgemeinenBerggesetzes„von den Berg¬
leuten und den Betriebsbeamten" anwendbar zu erklären.

Sollte hiergegenetwa der Einwand erhoben werden, daß für die darunter in größerer
Anzahl vorhandenen Kleinbetriebeeine andere, als die hergebrachte Ordnung des Arbeitsvcrhältnisscs,
insbesondereder Erlaß ausführlicherArbeitsordnungenentbehrlichsei, so ist diesem Bedenken,soweit
es als begründet anerkannt werden kann, in den Gesetzesvorschriften, deren Ausdehnungvorgeschlagen
wird, schon dadurch Rechnung getragen, daß nach § 80 a, Absatz 5 a. a. O. die Bergbehörde bei
Betrieben von nur geringem Umfange von dem Erlaß einer Arbeitsordnung oder von der Auf¬
nahme einzelner der im § 80b bezeichneten Bestimmungenentbinden kann.

III. Es ist oben fchon darauf hingewiesen worden, daß während nach der Vorschriftdes
bisherigen § 214 des Berggesetzesnur unterirdisch betriebeneMühlsteinbrüche der Aufsicht der
Bergbehördeunterliegen sollen, auf dem linken Rhcinufer thatsächlich auch zahlreiche oberirdisch
—- mittelst Tagebau — betriebene Mühlsteinbrüche dieser Aufsicht unterstehen. Es erklärt sich
dies in folgender Weise:

Zur Zeit des Erlasses des AllgemeinenBerggesetzes waren in dem fraglichen Gebiete nur
unterirdisch betriebeneMühlsteinbrüche vorhanden. Diese alten Betriebspunkte lagen ziemlich auf
der Höhe eines Hanges; das zur Anfertigung der Mühlsteine geeignete Material — die Basalt¬
lava — war durch ein mächtigesDeckgebirgeüberlagert. Man ging daher mit einem Schachte
durch das Deckgebirgein die Tiefe und begann dann in der Basaltlava einen nach unten sich
glockenartig erweiterndenBau. In Folge des in neuerer Zeit erfolgten außerordentlichenAuf¬
schwungesder Basaltlavaindustric wurden zahlreiche neue Betriebspunkte eröffnet, die sich in der
Regel thalwärts — nach dem Abhänge des Gebirges hin — an die älteren anschlössen. Mit
dem Fortschreitenins Thal nimmt aber die Mächtigkeitdes Deckgebirges ab, so daß die Gewinnung
der Basaltlava ganz allmählich aus dem unterirdischenBetrieb in den offenen Tagebau überging.
Bei der Anmeldung des Betriebs bei der Aufsichtsbehörde stand aber vielfach die Art des späteren
Betriebes noch nicht fest, weil auch der Tagebau mit dem Betrieb eines Gesenks durch das Deck¬
gebirge begonnen wird und vielfach erst nach der Feststellung der Mächtigkeitdes letzteren die Ent¬
scheidungüber die Betriebsart stattfindet. Da die verschiedenartigen Betriebe sich eng aneinander
reihen, nicht selten auch der einzelne Betrieb aus der einen Gewinnungsmethodein die andere nur
ganz allmählich übergeht, so ist eine Scheidung in der Beaufsichtigungpraktisch undurchführbar.
Da zudem auch die Tagebaue in der Regel veryaltnißmäßig eng und schmal, aber sehr tief —
b's zu 30 m — sind, so erklärt es sich leicht, daß die Bergpolizeibehördenstets unbestritten

45
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von der Oitspolizeibehöide auch die Aufsicht über diese Tagebaue geführt haben. Es empfiehltsich,
diesen unzweifelhaft dem praktischen Bedürfniß entsprechenden Zustand auch zu einem unbedenklich
gesetzlichenzu machen. Zu diesem Behufe ist in den §§ 214 bis 214 d und 214 ä des Gesetz¬
entwurfs der Ausdruck: „unterirdischbetriebene Mühlsteinbrüche"ersetzt durch „Basaltlavabrüchc",
da die Basaltlaua ausschließlichdas Mineral bildet, aus dem die Mühlsteine hergestelltwerden,
Diese Gesetzesänderungempfiehlt sich auch noch aus dem Grunde, weil schon seit langer Zeit aus
der gewonnenenBasaltlava nur zum geringstemTheile Mühlsteine, zum überwiegenden Theile aber
andere Produkte, Werksteine, Treppenstufenund dcrgl. hergestelltwerden.

IV. Eine besondere Berücksichtigungerfordern sodann noch die linksrheinischenDach-
schicferbrüche. Wenn diese in § 214 a, a. O. den Traß- und Mühlsteinbrüchen in rechtlicher
Beziehung ganz gleichgestelltwerden, so entsprach dies zwar den beim Erlaß des Allgemeinen
Berggesetze noch obwaltenden einfachen Verhältnissen. Dieser Rechtszustandist aber in Folge des
eingetretenenUmschwungs nicht mehr haltbar.

Der Dllchschieferbergbau in der Gifel und auf dem Hunsrück — die Gewinnung des
sogenannten Moselschiefers — ist zur Zeit in sehr erfreulichem Aufschwung begriffen, wie die oben
gemachten Angaben über Zahl und Umfang der dabei jetzt schon vorhandenen größeren Betriebe
erkennen lassen. Diese aufsteigende Entwicklung nach Möglichkeit zu fördern, ist aber umsomehr
als eine natürliche und dringlicheAufgabe der Gesetzgebung anzusehen, als es sich dabei um die
Erschließungweiterer Quellen des Wohlstandes und der Vermehrung der Arbeitsgelegenheit für
wirthschaftlich ungünstig gestellteTheile des Staatsgebiets handelt, deren Hebung schon seit längerer
Zeit den Gegenstand besondererFürsorge der Staatsregierung gebildet hat.

Es kommt nun aber namentlich darauf an, dem linksrheinischen Dllchschieferbergbau die
Entwicklungzu größeren, planmäßig geleiteten Betrieben in noch weiteremUmfange zu ermöglichen,
da nur in solchen ein gleichmäßiggutes Produkt in den verschiedenen Sorten, welche die mannigfachen
Verwendungsarten erfordern, hergestellt und dauernd zum Absätze bereit gehalten werden kann.
Zn diesem Behufe bedarf es aber, abgesehen von der bereits besprochenenbesseren Ordnung der
Arbeiterverhältnisse,erleichternder gesetzlicher Vorschriften noch in mehreren anderen Beziehungen.

1. Das wesentlichsteHcmmniß einer gesunden Weiterentwicklungdieser Betriebe war
bisher darin begründet, daß der Besitzer einer Dachschiefergrubekeine, ein fremdes Grundstück
oder eine fremde Schiefcrlagerstätte (sog. Richt) berührende unterirdischeArbeit vornehmen darf,
so lange er nicht die ausdrückliche Erlaubniß der betreffenden Besitzer erhalten hat. Bei der
gewöhnlich großen Zahl dieser anderen Besitzer findet sich aber fast immer der eine oder andere,
der die Durchfahrung seines Grundstücks oder seiner Richt entweder überhaupt nicht oder nur
gegen unerschwingliche Gegenleistungen gestatten will. Ohne Benutzung oder Berührung fremden
Grund- oder Lagerstätteneigenthums ist aber eine planmäßige Dnchschicfergewinnuugnur in
seltenen, besonders günstig gearteten Fällen durchführbar. Es empfiehlt sich daher, die
Bestimmungen der Z§ 60—63 des Allgemeinen Berggcsetzesüber das Hülisbaurecht auch auf
den Rheinischen Dachschicferbergbau entsprechend anwendbar zu machen.

2. Eine weitere Erschwerung findet die Entwicklung des linksrheinischenDachschiefer-
bergbllus dadurch, daß ihm die Benutzung fremder Grundstückeüber Tage gegen den Willen ihrer
Besitzer gänzlichversagt ist. Zwar wird der Besitzer einer Dachschiefergrube in der Regel in der
Lage sein, über den unmittelbar über seiner Lagerstätte belegenen Grund und Boden zu verfügen,
denn entweder ist er gleichzeitigauch dessen Eigenthümer, oder er kann sich beim Erwerb der
Berechtigungzum Abbau der Schieferlagerstättevon dein Grundbesitzerzugleich auch die Benutzung
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der Oberfläche für seine Vetriebszweckesichern. Er bedarf aber auch, namentlich im Fall des
Großbetriebes, der Benutzung der außerhalb seines engeren Grubenfeldes belegenenGrundstücke,
namentlichzur Herstellung von Verkchrsanlagen im weiteren Sinne, Wegen, Eisenbahnen,Kanälen;
ferner zur Herstellung von Wasserläufen jeder Art und von Hülfsbauen, Häusig wird er erst,
durch die Herstellung einer solchen Anlage die Möglichkeit gewinnen, seine Produkte überhaupt
in den Verkehr zu bringen. Die Einräumung einer Enteignungsbefugnißin dem in § 214o unter Nr. 3
dieses GesetzentwurfsvorgesehenenUmfange liegt daher im dringenden Interesse dieses Bergbaus.

3. Wird aber dem Besitzereiner Dachschiefergrubedas Hülfsbaurecht und die Befugniß
zur Zwangsenteignung in dem angegebenenUmfange eingeräumt, so wird ihm hinwiederum als
Korrelat dieser Berechtigungenauch die unbedingte Haftung für den dem Grundeigenthume durch
den Abbaubetrieb zugefügten Schaden, wie sie im 2, Abschnitt des 5. Titels des Berggesetzes
ausgesprochenist, aufzuerlegen sein,

4. Der Betrieb der Dachschiefergrubenunterscheidetsich, was seine Gefährlichkeit und
die Nothwendigkeiteiner geregelten Aufsicht durch die Bergbehörde anbelangt, gegenwärtig kaum
mehr von den sonstigen bergbaulichenBetrieben; wegen der durch die eigenthümlichen Vesitz-
verhaltnisse bedingten Lage der eng aneinander grenzendenBetriebe ist er sogar theilweisenoch
gefährlicher,wie mancher andere Bergwerksbetrieb. Es ist daher nothwendig, der Bergbehörde alle
gesetzlichenMittel zur Durchführung einer sachgemäßen und wirksamen Aufsicht an die Hand zu
geben; zu diesem Zwecke ist auch die Ausdehnung der dem Bergwcrksbesitzernach den W 66—79
des Allgemeinen Berggesetze der Bergbehördegegenüber obliegenden Verpflichtungenauf den links¬
rheinischen Dachschieferbergbauin § 214 o des Gesetzentwurfs unter Nr. 2 vorgesehen worden.

In Folge der Ausdehnung der im Vorstehendenunter IV Nr. 1—4 erwähnten berg<
rechtlichen Bestimmungen auf diesen Bergbau erlangt derselbeim Wesentlichendie gleiche rechtliche
Stellung, wie sie durch frühere Gesetze schon für andere Zweige des sog. Grundeigenthümer¬
bergbaus geordnet worden ist; vergl, u. a, Gesetz vom 22. Februar 1869, die Rechtsverhältnisse
des Stein- und Braunkohlenbergbaus in den ehemalsKöniglich Sächsischen Landestheilen betreffend
(G. S. S. 401); Art. XII—XIII der Königlichen Verordnung vom 8. Mai 1867, die Einführung
des Allgemeinen Berggesetzes in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover betreffend
(G. S. S. 601); Gesetz vom 14. Juni 1895, die Ausdehnung verschiedenerBestimmungen des
AllgemeinenBerggesetze auf den Stein- und Kalisalzbergbauin der Provinz Hannover betreffend
(G. S. S. 295).

Es verdient ferner hervorgehobenzu werden, daß der linksrheinischeDachschieferbergbau
durch die vorgeschlagenenGesetzesänderungennicht etwa in eine rechtliche Sonderstellung gelangen,
sondern vielmehr der Rechtslage des rechtsrheinischenDachschieferbergbausnur näher gebracht
werden wird. Denn entweder gehört der Dachschiefer in den rechtsrheinischen Landestheilen, wie
w ehemaligen Herzogtum Nassau, auf Grund der noch geltendenGesetzgebung zu den verleihbaren
Mineralien (vergl. Art. II der Einführungsverordnung vom 22. Februar 1867, G. S. S. 237),
oder die Berechtigung zur Gewinnung derselbenist hier fast in allen Fällen unter der Herrschaft
der früheren Gesetzgebungim Wege der bergrcchtlichenVerleihung erworben worden. In dem
einen wie in dem anderen Falle unterliegt also der rechtsrheinische Dachschieferbergbaubereits den
Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetze (vergl. auch 8 222 K. 1.), welchem Nechtszustande
letzt auch der linksrheinischeDachschieferbergbau näher gebracht werden soll.

V. Bei der vielfach weitgehendenZersplitterung der Besitz- und Eigenthumsverhältnisse
an den im 8 214 benannten Brüchen und Grube» hat sich der Mangel einer gesetzlichen
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